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A N P RAG 1::7 

de~ Abgeordneten Dr. NEISSER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend .Aurk~ärung der Vor[.!iZ le 1,m "Verein zur F8rderung 

des Institutes fUr Krebsforachung" 

Die Voriäl. 7,e im "Ve2'ein zur J:?8rderung des Ins titutes für 

Krebsforsahung" sind seit Zangem G~genstand kritischer 

Presseberialne. Verfoi,gt man den 'Vel·7,.auf dieser bereits 

mehr als ein Jahr dauernden Diskussion, gewinnt man den 

Eindruck, daß aZles da8~ Das alB Verdaahtsmomente in den 

verschiedenen M~Zdungen erscheint, einen hohen Grad an Wahr­

schein Ziahkeit besitzt. Zu dieser' Auffassung kommt man vor 

aZZem deshalb, weil trotz behaupteter schwerwiegender Säumig­

keiten einzeZner Res8ortministe~ von diesen bis Jetzt in 

der DffentZichkeit keine KZarsteZlung erfoZgte , insbesondere 

auch keine Dementis. Die Unregelmäßigkeiten, die in diesem 

Zusammenhang behauptet werden, sind keinsswegs BagateZlfäZle, 

sondern reichen Offensichtlich in bedenkliche Nähe von 

strafrechtlich zu ahndenden Verhaltensweisen. Es ist daher 

h8chste Zeit, dal3 nu.nmehr von sich aus die betreffenden Ressort­

minister> fül' die er'fordeY'Ziche KlarstelZung sorgen und not­

wendide Untersuchungen und Erhebungen so rasch als m8glich 

durchgeführt und beendet werden. 

Bereits in der Anfrage 2?J/J (II~4?5 der Beilagen zu den 

Stenographischen ProtokoZlen, xv. GP) wurde der Bundesminister 

für Inneres gefY'agt .. welche :\-ku3nahmen seitens der Vere-inspoZizei 
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t3l"gr{ffen wurden., um den "Verein zu.r FÖ1"derwzg des Inst'l:tutes 

lÜl' Krebsforsohung" im Rahmen des vereinspoZ'izeiZiohen 

Aufs·ichtsrechtes zu prüfen. Mit Erstaunen mu/3ten die an­

fragenden Abgeordneten aus der Beantwortung dieser Anfrage 

(II-540 der Beilagen zu den Stenographischen Pro~okolZen, 

XV.GP) erfahren., daß gesonderte Untersuchungen durch die 

Vereinspolizei unterbZieben., da ohnehin die WirtschaftspoZizei 

auf Grund eines Erhebungsauf~rages der Staatsanwaltschaft 

f-lien tätig sei. 

In der Zwischenzeit sind durch weitere Pressemildungen 

schwerwiegende Unregelmäßigkeiten in dem g~nannten Verein 

zutage getreten. So berichtet sowohl die Zeitung "Extrablatt" 

(Nr. 5" Mai 1980) als auch di e "flocnenpresse" (NJ>. 16 vom 

16. April 1980)., daß zwingende statutarische Vorschriften 

insbesondere dadurch verletzt wurden" daß 

a) seit der GJ>ündung des Vereins ke'ine Generai.versammZung 

einberufen wurde und keine ProtokoZle vorhanden seien, 

bJ keine Gebarungsprüfer bestellt wurden und daher keine 

Prüfberichte vorliegen und 

c) keine Kostendeckungsregelung (B~dget) erstellt wurde. 

In diesem Zusammenhang wird auch aus dem Bericht der Unter­

suchungskommission der medizinischen FakuZtät der Univer­

sität Wien folgendes zitiert: 

"Schließlich scheinen die Tätigkeiten des Vereins" zumindest 

in Teilbereichen., hinsichtlich Umfang und Art einzeZner 

GeschäftsvorfäZle mit dem Vereinszweck im Widerspruch zu 

stehen." 
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· . 
~~U3f'aDe dee RExtrabZattes" wird noch im 

besonderen auf die RoZZe des Rechtsanwaltes Dr. Peter Stern 

hingewie8en~ der sich aLs Kassier des Vereins selbst ange­

messene Eonorcpe genehmigt und seine Arbeitsleistung aus 

der von ih~ ve~walteten Vereinskasse bezahZt. 

Nach Meinung der anfragesteZlenden Abgeordneten milßten diese 

Behauptzmgen für die Vereinsbehärden AnLaß sein~ sieh umge­

hend in e1:ne Übe:!'pri~fung einzuschalten. Sollte dies bisher 

nicht geschehen 8ein~ kann man sieh nicht des Eindruckes 

er~ehren~ daß eine soZche Saumigk~it geradezu mit Absicht 

notwendige Erhebungen verz8gert und hinausschiebt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher unter Be~ug­

nahme auf die zitierte seinerzeitige parlamentarische Anfrage 

ar.. den Bunde sn;inis ter filr Inneres JO 1gende 

A n fra 9 e : 

1) Sind die in den PreBsemeldungen (Extrablatt vom Mai 1980 

und Wochenpresse vom 16. April 1980) wiederg~gebenen 

Behauptungen der Verletzung von zwingenden statutarischen 

Vorschriften AnZaß für Sie gewesen~ vereinspolizeiZiehe" . 

Erhebungen einzuleiten? 

2) Welche Erhebungen wurden in diesem Zusammenhang durchgeführt 

und welches Ergebnis brachten sie? 

3) Für den Fall, daß solche Erhebungen nicht durchgeführt 

wurden: Was hat Sie veranlaßt, bis heute nicht im Wege 

der vereinspolizeilichen Aufsieht tatig zu werden? 

4) Welohe konkreten Weisungen haben Sie in dieser Angelegen­

heit an die Vereinspolizei erteilt? 
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5) Ist Ihnen der Bericht der an der medizinischen Fakultat 

der Universitat Wien in diesem Zusammenhang eingerichteten 

Vntersuchungskommission übermitteZt worden? 

Haben Sie sonst Kenntnis von dem Inhalt des Berichtes erhaZten? 

6) Welche Konsequenzen ergaben sich fUr Sie aus diesem Bericht? 

7) Sind die Erhebungen der Wirtschaftspoli3ei~ die im Auftrag 

des Landesgerichtes für Strafsachen Wien für das dort an­

hangige Verfahren gegen Dr. Peter Stern und Professor 

Heinrich Wrba wegen Verdacht des Verstoßes gegen § 153StGB 

durchgeführt wurden~ abgeschlossen? 

8) Wann wurden diese Erhebungen beendet? 

9) Welche Berichte an die Staatsanwaltschaft Wien erfolgten 

durch die Wirtschaftspolizei nach dem Zeitpunkt der 

Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 273/J 

(Zeitpunkt der Beantwortung 7. Janner 1980)? 

10) Sind sämtliche (von der Wirtschaftspolizei) im Zuge der 

Vorerhebung beschlagnahmten Unterlagen des Krebsvereins 

11) 

an die zustandige Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden? 

Haben Sie Teile dieser beschlagnahmten Unterlagen auch 

anderen BehDrden (Bundesminister für Wissenschaft und 

Forschung~ Kommission der medizinischen Fakultät der 

Universität Wien) zur Verfügung gestellt? 

4 
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